
Stationäre Geschwindigkeits-Messgeräte auf dem Teilstück 
der A 96/B2 zwischen dem Luise-Kiesselbach-Platz und
Kreuzhof
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04022 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 07 – Sendling-Westpark
vom 11.09.2017

Sehr geehrter Herr Keller,

bei dem o. g. Antrag des Bezirksausschusses 07 – Stationäre Geschwindigkeits-Messgeräte 
auf dem Teilstück  der A 96/B2 zwischen dem Luise-Kiesselbach-Platz und Kreuzhof - handelt 
es sich um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung. Eine Behandlung im Stadtrat ist 
daher nicht erforderlich.

Zu der im Antrag geforderte Geschwindigkeitsüberwachung teilt die Kommunale 
Verkehrsüberwachung (KVÜ) Folgendes mit:

Die Geschwindigkeitsüberwachung auf diesem Teilstück der A 95 fällt weder in den 
Zuständigkeitsbereich der Landeshauptstadt, noch des Polizeipräsidiums München. Zuständig
ist die 

Verkehrspolizeiinspektion Weilheim i.OB
Am Meisteranger 5
82362 Weilheim i.OB
Telefon: 0881/640-0
Fax: 0881/640-315

Unser Zeichen

An den          
Bezirksausschuss des 07. Stadtbezirkes
Sendling-Westpark
z. Hd. Herrn Vorsitzenden Guenter Keller
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstr.14
81373 München

 

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung III Straßenverkehr
Verkehrsüberwachung
Außendienst und Technik 
KVR-III/32 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-86601
Telefax: 089 233-86605
Dienstgebäude:
Pilgersheimer Str. 20
Zimmer: 201
Sachbearbeitung:
Herr Habl
christopher.habl@muenchen.de 

Datum
15.11.2017

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

U-Bahn: Linien U1,U2
Haltestelle Kolumbusplatz
Bus: Linien 52,58
Haltestelle Humboldtstraße  

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr
Di 8.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Do 8.30-15.00 Uhr 

Internet:
www.kvr-muenchen.de  
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Dorthin haben wir Ihren Antrag mit der Bitte um direkte Beantwortung in eigener Zuständigkeit 
weiter geleitet. Die KVÜ kann in diesem Fall nicht weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
HA III/32


